Wasserkraftanlagen an sächsischen Flüssen - FP vom 12. 4. 05 und 18. 4. 05

 

Trotz wesentlicher Verbesserungen in der Wasserqualität liegt der Gesamtzustand der sächsischen Fließgewässer bedingt durch morphologische Defizite noch weit unter den Anforderungen, wie sie von der EU-Wasserrahmenrichtlinie gestellt werden. Der Freistaat Sachsen ist verpflichtet, bis 2015 den guten Zustand seiner Gewässer sicherzustellen. Nach dem seit wenigen Wochen veröffentlichten Landesbericht Sachsen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie entsprechen mindestens 68 % der Fließgewässer (auf Fluss-km bezogen) nicht den EU-Anforderungen. Hier sind umfassende Maßnahmen in den nächsten 10 Jahren zur Erreichung des Ziels notwendig. Der Bericht sagt weiter aus, dass dieser Status "vorrangig durch Beeinträchtigung der Gewässerstruktur" bedingt ist. In den sächsischen Fließgewässern sind 1900 Querbauwerke registriert, über 60 % davon sind für Wasserorganismen unpassierbar. Neben der Barrierewirkung bei der Durchgängigkeit verursachen die Querverbauungen, dass flussoberhalb Schlammablagerung, Erwärmung, Sauerstoffschwund und unterhalb ein Trockenfallen des Flussbetts die größten Gefahren die Fließgewässerlebewelt darstellen. Besonders fällt dies immer wieder bei Wasserkraftanlagen ins Auge. 

Auch bei der Renaturierung unserer Fließgewässer könnten neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Reiner Hofmann

Dorfstr. 4

09366 Stollberg

